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Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

 

Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Dienstag 08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 ς 13:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Freitag  08:00 ς 13:00 Uhr 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 ς 8 
 

Sie erreichen unsere Praxis telefonisch Mo./Di./Do. 
von 08.30 ς 12.00 h und 15.00 ς 17.30 h und Mi./Fr. 
von 08.30 ς 12.00 h. 
 

 

www.arztpraxis-raster.de 
 

Unsere Praxis ist von 03.03. ς 07.03.2025 
wegen Fortbildung geschlossen 

Vertretung:  
Praxis Bernd Rettig, Markersbacher Straße 7,  
91619 Obernzenn, Tel. 09844 976 570  
Gemeinschaftspraxis Möller-Netal, Am Plärrer 7, 
91619 Obernzenn, Tel. 09844 355 
Praxis Dr. Schorndanner/Scherk, Walter-Meindl-
Siedlung 63, 91622 Rügland, Tel. 09828 9119 733 
MVZ Promediz, Marktplatz 4, 91593 Burgbernheim, 
Tel. 09843 1283 
 
 

Hausarztpraxis Dr. Schorndanner/Scherk 
Walter-Meindl-Siedlung 63, 91622 Rügland 

Tel. 09828/ 9119733 
 
 

Sprechzeiten in Rügland: 
 

Montag  15 bis 18 Uhr 
Dienstag 09 bis 12 Uhr 
Mittwoch 08 bis 12 Uhr 
Donnerstag 09 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr 
Freitag  08 bis 12 Uhr 
 

Wir bitten um Terminvereinbarung! 
 

Außerhalb der genannten Sprechzeiten steht Ihnen 
unsere Stammpraxis in Dietenhofen jederzeit gerne 
zur Verfügung. Telefon: 09824/8100 

 

Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Internet 
unter www.zahnnotdienst.de bzw. unter www. zahn-
notdienst.info. 

Gemeinschaftspraxis Möller - Netal,  
Am Plärrer 7, 91619 Obernzenn 

 

Praxisurlaub vom 03.02.2025 bis 07.02.2025 
 

Vertretung: 
Praxis Rettig, Obernzenn, Tel.: 09844/976570,  

Praxis Dr. Raster, Flachslanden, Tel.: 09829/9327997,  
Praxis Dr. Scharf, Marktbergel, Tel.: 09843/936620 

Dr. Lösch, Burgbernheim, Tel.: 09843/1203 
In dringenden Fällen wenden Sie sich an die Ret-

tungsleitstelle 112! Bleiben Sie gesund! 
 

Ab dem 10.02.2025 sind wir wieder wie gewohnt für 
Sie da! 

 
 

Tierärzte 
 

Der tierärztliche Notdienstring Mittelfranken gilt an 
Wochenenden und Feiertagen. Unter www.tierarzt-
notdienst-mittelfranken.de kann die jeweilige dienst-
habende Tierarztpraxis abgerufen werden.  
 
 

Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt  
anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 
 

Notruf für Rettungsdienst 
und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 
Handy. 

 
 

NorA-Bürgerbus 
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Abfallentsorgung 
 

Papiertonne 
Dienstag, 28.01.2025 
Dienstag, 25.02.2025 
 

Gelber Sack 
Montag, 10.02.2025 
Montag, 10.03.2025 
 

Restmüll 
Montag, 27.01.2025 
Montag, 10.02.2025 
Montag, 24.02.2025 
 

Biomüll 
Montag, 03.02.2025 
Montag, 17.02.2025 
Montag, 03.03.2025 
 

Mobile Problemabfallsammlung 
Freitag, 07.02.2025, von 13:15 bis 14:00 Uhr, 
Industriestraße, vor dem Wertstoffhof 
 

Wertstoffhof 
Jeden Freitag von 15:30 bis 17.00 Uhr und jeden 
Samstag von 09:30 bis 11:30 Uhr. 
 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in KlŜƛƴƳŜƴƎŜƴ ōƛǎ м ŎōƳ όαƴƻǊƳŀƭŜǊά 
oder gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, zu 
den üblichen Öffnungszeiten (Freitag von 15.30 Uhr 
bis 17.00 Uhr und Samstag von 09.30 Uhr bis 11.30 
Uhr), abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   нрΣлл ϵ 
   ½ cbm   мнΣрл ϵ 
   Kleinstmenge    рΣлл ϵ 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   слΣлл ϵ 
½ cbm  олΣлл ϵ 
Kleinstmenge  млΣлл ϵ 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 
über private Entsorger erfolgen: 
 

Á Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
Á Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 

09823/437 
Á Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
Á Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
 

Ab 01.02.2025 können Gartenabfälle jeden Samstag 
von 15.00 bis 16.00 Uhr in das Fahrsilo an der Hoch-
straße gebracht werden. Grüngut (bis 1 cbm) kann 
auch am Wertstoffhof abgegeben werden. 
 

Gebühren: 1 cbm   фΣрл ϵ 
½ cbm   рΣлл ϵ 
Kleinstmenge  нΣрл ϵ 

Aus dem Rathaus 
 

Aktuelle Einwohnerdaten zum Stichtag 
01.01.2025 (Einw. mit Hauptwohnsitz) 
 

Flachslanden 1.362 

Birkenfels 30 

Borsbach 78 

Boxau 50 

Hainklingen 41 

Kellern 26 

Kemmathen 27 

Kettenhöfstetten 85 

Lockenmühle 6 

Neustetten 167 

Rosenbach 134 

Ruppersdorf 26 

Schmalnbühl 30 

Sondernohe 165 

Virnsberg 278 

Wippenau 28 

Gesamt 2 533 

 
 

Amts- und Mitteilungsblatt März 2025 
Redaktionsschluss: 13.02.2025 

Erscheinungstermin: 22.02.2025 
 
 

Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes 
Flachslanden 
 

Herausgeber: Markt Flachslanden, 1. Bürgermeister  
Hans Henninger, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden, 
Tel. 09829/9111-11, Mobil: 0172/1741704, 
E-Mail: hans.henninger@flachslanden.de 
 

Anzeigenannahme: Markt Flachslanden, Schulstr. 2,  
91604 Flachslanden, Tel.: 09829/9111-0, Fax: 9111-21, 
E-Mail: poststelle@flachslanden.de 
              martina.albert@flachslanden.de 
 

Druck Schneider Druck GmbH, Erlbacher Straße 102, 91541 
Rothenburg o. d. T. 
 

Auflage: 1 100 pro Ausgabe 
 

Verteilungsgebiet: Alle Haushalte in der Gemeinde 
 

Das Mitteilungsblatt für den Markt Flachslanden er-
scheint am letzten Samstag des vorhergehenden 
Monats 
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Öffnungszeiten Postfiliale Flachslanden 
 

Montag ς Freitag              08.00 ς 12.00 Uhr 
Dienstags zusätzlich         13.00 ς 16.00 Uhr 
Donnerstags zusätzlich    14.00 ς 18.00 Uhr 
Samstag                              08.00 ς 09.00 Uhr 
 

Kundenhinweis: 
 

Die Postfiliale im Rathaus hat am Mittwoch, 
05.02.2025 ganztags wegen Inventur geschlossen. 

 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 

ich lade Sie zu den Ortsteilversammlungen  
und zur Bürgerversammlung herzlich ein. 
 

Sondernohe, am Donnerstag, 27.02.2025, um  
19.30 Uhr, Gasthaus Stöhr. 
 

Neustetten, am Sonntag, 02.03.2025, um 19.30 
Uhr, Gemeinschaftsraum im Feuerwehrhaus. 
 

Kettenhöfstetten, am Donnerstag, 06.03.2025 
um 19.30 Uhr, GŀǎǘƘŀǳǎ α½ǳƳ {ŎƘƳƛŜŘάΦ 
 

Virnsberg, am Donnerstag, 20.03.2025, um 19.30 
Uhr, Gasthaus α½ǳƳ YǊŜǳȊά. 
 

Gesamte Marktgemeinde Flachslanden 
Offizielle Bürgerversammlung, am Donnerstag, 
27.03.2025, um 19.30 Uhr, Gasthof Rose. 
 

Auf Ihr zahlreiches Kommen freut sich 
 

Hans Henninger 
1. Bürgermeister 
 

 
 

Abwasserabgabe für Kleineinleiter  
 

Wir weisen darauf hin, dass Betreiber biologischer 
Kleinkläranlagen der Abwasserabgabe unterliegen. 
 

Eine Befreiung von dieser Kleineinleiterabgabe ist nur 
möglich, wenn zwei Jahre nach der Baumaßnahme 
erstmalig eine Prüfbescheinigung durch einen priva-
ten Sachverständigen vorgelegt wird. Diese Prüfbe-
scheinigung ist alle zwei Jahre zu wiederholen. Die 
Prüfintervalle können auf vier Jahre verlängert wer-
den, wenn die Bescheinigung gemäß der EÜV mit der 
DŜǎŀƳǘōŜǿŜǊǘǳƴƎ αƻƘƴŜ aŅƴƎŜƭά ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ ǇǊƛǾŀǘŜƴ 
Sachverständigen in der Wasserwirtschaft vorgelegt 
werden kann. 
 

Weitere Befreiungsvoraussetzung ist die jährliche Vor-
lage von Betriebstagebuch und Wartungsbericht. Au-

ßerdem bitten wir Sie, uns die ordnungsgemäße Ent-
sorgung des Klärschlamms nachzuweisen, z. B. an-
hand der Rechnung der Entsorgungsfirma. 
 

Hans Henninger 
1. Bürgermeister 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

Probealarm 
¶ 22. Februar 2025 

 
 

Fundsachen 
 

¶ großer Schal mit Fransen, schwarz, Wolfsgruben 
Nähe Biogasanlage 

¶ Sigma Fahrradtachometer CD 5.12, Fußweg Am 
Weiherholz 

 
 

Bekanntmachung über das Recht auf Ein-
sicht in das Wählerverzeichnis und die Er-
teilung von Wahlscheinen für die Bundes-
tagswahl am 23. Februar 2025 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für den  
 

 Markt Flachslanden  
 

 wird in der Zeit von Montag, 03. Februar bis Frei-
tag, 07. Februar 2025 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
 

 während der allgemeinen Öffnungszeiten  

 

im Rathaus, Bürgerbüro, Schulstraße 2, 91604 Flachs-
landen (barrierefrei) für Wahlberechtigte zur Einsicht-
nahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsa-
chen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberech-
tigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes einge-
tragen ist. 
 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt; die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich.  
 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat. 
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2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-
vollständig hält, kann von Montag, 03. bis spätestens 
Freitag, 07. Februar 2025, 12:00 Uhr im Rathaus, Bür-
gerbüro oder Geschäftsleitung, Schulstraße 2, 91604 
Flachslanden Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift ein-
gelegt werden.  
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis ein-
getragen sind, erhalten spätestens am 02. Februar 
2025 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für 
einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer 
keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im 
Wahlkreis 240 ς Ansbach durch Stimmabgabe in ei-
nem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahl-
kreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-
berechtigte Person. 
 

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 21. Februar 
2025, 15 Uhr, im Rathaus, Bürgerbüro, Schulstraße 2,  
91604 Flachslanden schriftlich, elektronisch oder 
mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den 
Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahl-
schein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen. 
 

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
wahlberechtigte Person, wenn 
 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis 
zum Sonntag, 02. Februar 2025) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 
22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum Frei-
tag, 7. Februar 2025) versäumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter 
Buchst. a) genannten Fristen entstanden ist, 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden ist und die Gemeinde von der Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnis-
ses erfahren hat. 

 

Der Wahlschein kann in den oben genannten Fällen 
bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum 

Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder münd-
lich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
 

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-
sen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit 
Behinderungen können sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Per-
son zugleich 
 

- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der 

Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 
und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlun-
terlagen, wird für die wahlberechtigte Person im Wäh-
lerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins ver-
merkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlbe-
rechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem 
Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen 
die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht 
rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlbe-
rechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis 
spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr, be-
steht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein 
beim Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberech-
tigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren 
hat. 
 

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden über-
sandt oder amtlich überbracht. Sie können auch durch 
die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An 
andere Personen können diese Unterlagen nur ausge-
händigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern.  
 

9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkun-
dig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ih-
rer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsper-
son muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hil-
feleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe ei-
ner von der stimmberechtigten Person selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert o-



 
6       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  02/2025 

der wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat 
 

10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle abgesendet werden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr ein-
geht. 
 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Flachslanden, 16.01.2025 
 

Die Gemeindeverwaltung 
 

Sokolowski, Wahlleiter 
 
 

WAHLBEKANNTMACHUNG zur Bundes-
tagswahl 
 

1. Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl 
statt. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.  
 

2. Der Markt Flachslanden 
 

 ist in zwei allgemeine Wahlbezirke eingeteilt 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit vom 12.01.2025 bis 02.02.2025 über-
sandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten 
zu wählen haben. 
 

3.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung 
des Briefwahlergebnisses um 16:30 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses (Briefwahlvorstand 1), Mehrzweck-
raum der Grundschule (Briefwahlvorstand 2), Schul-
straße 2, 91604 Flachslanden zusammen. 
 

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist. Die Wählerinnen und 
Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren 
amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 
 

Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der 
Wahl abzugeben. 
 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wäh-
lerin und jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahl-
raums einen Stimmzettel ausgehändigt.  
 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme 
und eine Zweitstimme.  
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 
Namen der Bewerber und Bewerberinnen der 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe 
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvor-
schlägen außerdem des Kennworts und rechts 
von dem Namen jedes Bewerbers und jeder Be-
werberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck 
die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und je-
weils die Namen der ersten fünf Bewerber oder 
Bewerberinnen der zu-gelassenen Landeslisten 
und links von der Parteibezeichnung einen Kreis 
für die Kennzeichnung. 

 

Die wählende Person gibt  
 

ihre Erststimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Bewerber oder welcher Bewerbe-
rin sie gelten soll, 

 

und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in ei-
ner Wahlkabine des Wahlraums oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder 
gefilmt werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein ha-
ben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbe-
zirk dieses Wahlkreises 
oder 

b) durch Briefwahl  
 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahl-
schein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
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Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebe-
nen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahl-
tag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden.  
 

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlun-
terlagen, wird für die wahlberechtigte Person im Wäh-
lerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins ver-
merkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlbe-
rechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem 
Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen 
die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht 
rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlbe-
rechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis 
spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr, be-
steht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein 
beim Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberech-
tigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren 
hat. 
 

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle 
der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 
4 des Bundeswahlgesetzes). 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahl-
berechtigten Person selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der wahlberechtigten Person er-
setzt oder verändert oder wenn ein Interessenkon-
flikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundes-
wahlgesetzes). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im 
Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäu-
ßerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 
 

Flachslanden, 16.01.2025 
 

Die Gemeindeverwaltung 
 

Sokolowski, Wahlleiter 
 

Aus unserer Gemeinde 

 

Blaskapelle Virnsberg e.V. 
 

Blaskapelle Virnsberg sammelt Spenden 
für krebskranke Kinder 
 

Virnsberg. Am 7. Dezember fand die dritte Auflage des 
Virnsberger Adventszaubers statt. Während der Auf-
bau tagsüber noch bei Nieselregen stattfand, besserte 
sich das Wetter pünktlich zum Start um 18 Uhr, so dass 
rund 200 Besucherinnen und Besucher den Weg zum 
Virnsberger Adventszauber fanden. Es ist bereits seit 
vielen Jahren eine feste Tradition, dass die Blaskapelle 
Virnsberg in der Vorweihnachtszeit Spenden für die El-
terninitiative krebskranker Kinder Nürnberg e.V. sam-
melt. 
 

 
 

Engagierte Vereinsmitglieder, darunter auch passive 
sowie Nachwuchsmusikerinnen und -musiker, stellten 
selbstgebastelte Werke zur Verfügung, die auf Spen-
denbasis verkauft wurden. Lustige Wichtel und Vögel, 
filigrane Engel und hübsche Holzsterne fanden bei den 
Gästen viel Anklang, so dass erfreulicherweise eine 
Spendensumme von knapp 900 ϵ ŦǸǊ ŘƛŜ 9ƭǘŜǊƴƛƴƛǘƛŀπ
tive erzielt werden konnte. 
 

 
 

Die Helfer hatten auch dieses Jahr keine Mühen ge-
scheut: Rund um den Vorplatz zwischen Kirche und 
Pfarrheim leuchteten zahlreiche Kerzen, Lichterketten 
und Lagerfeuer. Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
stand die weihnachtliche Musik, gespielt von den Ju-
gendbläserinnen und -bläsern sowie der Blaskapelle 
Virnsberg. Traditionelle Weihnachtslieder zum Mitsin-
gen wechselten sich dabei ab mit anspruchsvolleren 
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Stücken wie Cinderellas Dance oder die Petersburger 
Schlittenfahrt. 
 

Auch für das leibliche Wohl der zahlreichen Besucher 
war mit Waffeln, Bratwürsten und mehr gut gesorgt. 
Ein herzlicher Dank gilt allen großzügigen Spender/in-
nen, allen Besucher/innen sowie Helfer/innen, die 
auch den dritten Adventszauber zu einer gelungenen 
Veranstaltung gemacht haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus dem Landratsamt 
 

Der Landkreis Ansbach führt 
als freiwillige Leistungen den 
Pflege- und den Babybonus 
ein 
 

In seiner Sitzung vom 9. Dezember 2024 hat der Kreis-
ausschuss eine Änderung des Verfahrens zur Unter-
stützung pflegebedürftiger Bürger sowie des Verfah-
rens zur Ausgabe von Gutscheinen für Neugeborene 
beschlossen.  
 

Damit entfällt künftig die Ausgabe von gebührenfreien 
Zusatzrestabfallsäcken durch die Gemeinde. Anstelle 
von gebührenfreien Zusatzrestabfallsäcken kann eine 
finanzielle Unterstützung bei häuslicher Pflege und für 
Neugeborene beantragt werden. Die Höhe des Pflege- 

und Babybonus entspricht dem Gegenwert von zehn 
½ǳǎŀǘȊǊŜǎǘŀōŦŀƭƭǎŅŎƪŜƴ όŀƪǘǳŜƭƭ рн ϵύΦ 5ƛŜǎŜ ƪŀƴƴ Ŝƛƴπ
gesetzt werden zum Erwerb von Zusatzrestabfallsä-
cken, für ein größeres Volumen des Restabfallbehäl-
ters oder zum Erwerb von Mehrwegwindeln.  
 

Pflegebonus 
 

Künftig wird pflegebedürftigen Bürgern in häuslicher 
Pflege auf Antrag eine finanzielle Unterstützung ς Pfle-
gebonus ς gewährt. Der Pflegebonus kann zur Entsor-
gung des krankheits- und pflegebedingten Mehranfalls 
von Restabfall (Erwerb von Zusatzrestabfallsäcken o-
der höheres Restabfallbehältervolumen) oder zum Er-
werb von Mehrwegwindeln genutzt werden. Die Höhe 
des Pflegebonus entspricht dem Gegenwert von zehn 
Zusatzrestabfallsäcken. Der Pflegebonus wird ab Pfle-
gegrad 3 gewährt. Mit dem Antrag ist eine Kopie des 
Pflegegradbescheids und eine Bestätigung des Arztes 
bzw. Pflegedienstes über den krankheits- und pflege-
bedingten Mehranfall von Restabfall vorzulegen. Der 
Hauptwohnsitz des Pflegebedürftigen muss im Land-
kreis Ansbach liegen und das Objekt der gemeldeten 
Wohnadresse an die öffentliche Abfallentsorgung an-
geschlossen sein. Die Leistung kann nach zwölf Mona-
ten erneut beantragt werden. 
 

Das neue Verfahren tritt ab April 2025 in Kraft. Für das 
erste Quartal 2025 können bereits genehmigte Zusatz-
restabfallsäcke für häusliche Pflege noch bei der Ge-
meinde abgeholt werden. Bürger, die aktuell gebüh-
renfreie Zusatzrestabfallsäcke für pflegebedürftige 
Personen erhalten, werden vom Landkreis Ansbach im 
Laufe des ersten Quartals angeschrieben und über die 
Änderung des Verfahrens informiert. Das Antragsfor-
mular wird bis Ende des ersten Quartals 2025 auf der 
Homepage des Landkreises Ansbach zur Verfügung 
stehen: www.landkreis-ansbach.de/Themen/Ab-
fallentsorgung/Service/   
 

Babybonus  
 

Künftig wird den Erziehungsberechtigten von Neuge-
borenen auf Antrag eine einmalige finanzielle Unter-
stützung ς Babybonus ς gewährt. Der Babybonus kann 
zur Entsorgung des Mehranfalls von Restabfall (Er-
werb von Zusatzrestabfallsäcken oder höheres Rest-
abfallbehältervolumen) oder zum Erwerb von Mehr-
wegwindeln genutzt werden. Die Höhe des Babybonus 
entspricht dem Gegenwert von zehn Zusatzrestabfall-
säcken. Unterstützungsberechtigt sind Erziehungsbe-
rechtigte von Kindern, die das erste Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Zudem muss der Hauptwohn-
sitz im Landkreis Ansbach liegen. Antragsberechtigt 
sind der oder die gesetzlichen Vertreter des Kleinkin-
des, in dessen Haushalt sich das Kind aufhält. Mit dem 
Antrag ist eine Kopie der Geburtsurkunde vorzulegen. 
Bei mehreren unterstützungsberechtigten Kindern ist 
für jedes Kind ein eigener Antrag zu stellen. 
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Der bisherige Gutschein über zehn Zusatzrestabfallsä-
cke oder einen dementsprechenden Zuschuss zum Er-
werb von Mehrwegwindeln wird durch den Babybo-
nus ersetzt. Die bis 31. Dezember 2024 bereits ausge-
gebenen Gutscheine können ab dem 1. Januar 2025 
nur noch über das Landratsamt eingelöst werden. Es 
erfolgt keine Ausgabe von Zusatzrestabfallsäcken 
mehr über die Gemeinden oder das Landratsamt. 
Stattdessen kann mit dem Gutschein der Babybonus 
beantragt werden. Mit dem Antrag auf Babybonus 
sind alte Gutscheine im Original vorzulegen, um dop-
pelte Leistungen zu vermeiden. Die ausgegebenen 
Gutscheine behalten weiterhin die aufgedruckte Gül-
tigkeit. Für Kinder, die ab dem 1. Januar 2025 geboren 
sind, kann der Babybonus ohne Vorlage eines Gut-
scheins beantragt werden. Das Antragsformular wird 
bis Ende Januar 2025 auf der Homepage des Landkrei-
ses Ansbach zur Verfügung stehen: www.landkreis-an-
sbach.de/Themen/Abfallentsorgung/Service/. Zusatz-
restabfallsäcke können unabhängig vom Stand der An-
tragsbearbeitung schon jetzt bei den Gemeinden er-
worben werden. Auch eine Änderung des Restabfall-
behälters ist bereits möglich. 
 

Ihre Abfallwirtschaft des Landkreises Ansbach 
 
 

Klimadialog im Landkreis 
Ansbach ς Bürgerumfrage 
gestartet 
 

Klimaschutz ist ein weites Feld. Umso wichtiger ist es, 
Prioritäten zu setzen und planvoll vorzugehen. Genau 
das passiert am Landratsamt Ansbach. Landrat Dr. Jür-
gen Ludwig ruft die Bürgerinnen und Bürger zur Teil-
nahme an einer Online-¦ƳŦǊŀƎŜ ŀǳŦΦ α5ƛŜ 9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ 
fließen direkt in die Klimaschutzstrategie des Landkrei-
ses Ansbach ein ς eine gute Möglichkeit, um aktiv 
ōŜƛƳ YƭƛƳŀǎŎƘǳǘȊ ƛƴ ŘŜǊ wŜƎƛƻƴ ƳƛǘȊǳŀǊōŜƛǘŜƴάΣ ǎƻ Yƭƛπ
maschutzmanagerin Lena Navarro Ortiz. 
 

Die Teilnehmer können in den Bereichen Öffentlich-
keitsarbeit, Mobilität, Strom, Wärme und Organisa-
tion nicht nur eigene Vorschläge machen, sondern mit 
einem Schieberegler auch unkompliziert angeben, wie 
wichtig ihnen ausgewählte Themen sind. Da geht es 
beispielsweise um Reduzierung von Abfällen und Tipps 
in den sozialen Medien, um den Ausbau des Öffentli-
chen Personennahverkehrs, Batteriespeicher, energe-
tische Sanierung von Gebäuden oder Fortbildungen 
zum Thema Klimaschutz. 
 

αWŜ ƳŜƘǊ tŜǊǎƻƴŜƴ ƳƛǘƳŀŎƘŜƴΣ ŘŜǎǘƻ ǊǳƴŘŜǊ ǿƛǊŘ Řŀǎ 
.ƛƭŘάΣ ōŜǘƻƴǘ ŘƛŜ YƭƛƳŀǎŎƘǳǘȊƳŀƴŀƎŜǊƛƴΦ 5ƛŜ ŀƴƻƴȅƳŜ 
Umfrage nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. 
²ƛŎƘǘƛƎΥ !Ƴ 9ƴŘŜ ǳƴōŜŘƛƴƎǘ ŀǳŦ ŘŜƴ .ǳǘǘƻƴ α.ŜŜƴŘŜƴ 
ǳƴŘ !ōǎŎƘƛŎƪŜƴά ƪƭƛŎƪŜƴΣ ǎƻƴǎǘ ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ 9ƛƴƎŀōŜƴ 
nicht weitergeleitet und gehen verloren. 

Zu finden ist die Umfrage auf der Startseite www.kli-
maschutz-landkreis-ansbach.de. Sie ist online bis zum 
16. Februar 2025. 
 
 

Alles rund?! um Schwanger-
schaft und Geburt - ONLINE 
Zweiteilige Informationsver-
anstaltung für werdende El-
tern 
 

Teil I: Informationsabend für werdende Eltern 
Wann: Dienstag, 11.2.2025, 18:00 Uhr 
Referenten: Frau Ulrike Kroemer, Oecotrophologin, 
AOK, Frau Julia Fälschle, Sozialpädagogin B.A., Ge-
sundheitsamt 
Themen: 

¶ Säuglingsgerechtes Betten und Tragen I frühkindl. 
Haltungsschäden vermeiden 

¶ Richtige Ernährung in der Schwangerschaft und 
Stillzeit 

¶ Informationen zu Mutterschutz I Elternzeit I Eltern-
geld I Familiengeld I uvm 

 

Teil II: Gelungener Start mit Baby 
Wann: Dienstag, 18.2.2025, 18:00 Uhr 
Referentin: Frau Martina Hartmann, Diplom-Sozialpä-
dagogin (FH)., Gesundheitsamt 
Themen: 

¶ praktische Tipps und nützliche Informationen für 
einen gelassenen Start ins Familienleben. 

¶ Die ersten Wochen als Mutter I Vater I Kind 

¶ Entwicklung des Kindes in den ersten Wochen 

¶ Sichere Bindung 
 

Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn un-
ter: Telefon: 0981 468-7802 oder per E-Mail: gesund-
heitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de 
 

Veranstaltung der staatlich anerkannten Beratungs-
stelle für Schwangerschaftsfragen am Gesundheits-
amt I Landratsamt Ansbach 

 
 

Schulnachrichten 

 

Ein Besuch beim Bürger-
meister 
 

Am Montag, 25.11.24, sind wir mit un-
serer ganzen Klasse ins Rathaus ge-
gangen, um den Bürgermeister, Herrn 
Henninger, zu treffen. Wir hatten eine Führung durchs 
Rathaus und durften dabei vieles über die Arbeit des 
Bürgermeisters und die der Stadtverwaltung lernen. 
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Zuerst zeigte uns der Bürgermeister die einzelnen Äm-
ter und anschließend sein Büro. Es war viel kleiner, als 
wir gedacht haben, und auf seinem Schreibtisch lagen 
viele Papiere. Auch ein altes Bild von Flachslanden ha-
ben wir an der Wand entdeckt. Er erklärte uns, dass er 
jeden Tag wichtige Entscheidungen treffen muss, um 
Flachslanden voranzubringen. 
 

Danach sind wir in den Sitzungssaal gegangen. Dort 
haben wir viel über Flachslanden erfahren und durften 
uns dabei viele Fotos anschauen. Dort durften wir 
auch unsere Fragen stellen. Ein Mädchen wollte wis-
sen, wie man Bürgermeister wird, und ein Junge 
fragte, wie viele Stunden man als Bürgermeister arbei-
ten muss. Wir waren sehr neugierig, doch der Bürger-
meister hat uns alles geduldig erklärt. 
 

Der Besuch war sehr interessant und wir haben viel 
über die Arbeit im Rathaus gelernt. Es war ein span-
nender Montag und wir werden uns sicher noch lange 
an diesen Tag erinnern! 
 

Geschrieben von der Klasse 4 der Grundschule Flachs-
landen 
 
 

Grundschule Flachslanden 
unterstützt Verein MOYO 
e.V.  
 

Die Grundschule Flachslanden feierte 
am letzten Schultag vor den Ferien eine festliche 
Weihnachtsfeier, die ganz im Zeichen der Gemein-
schaft und des sozialen Engagements stand. Im Rah-
men eines Schulprojekts, das die Ethikgruppe der vier-
ten Klasse initiierte, wurde ein Weihnachtsbasar orga-
nisiert, dessen Erlös dem Verein MOYO e.V. zu Gute 
kommen sollte. 
 

Alle 85 Schülerinnen und Schüler der Grundschule 
Flachslanden engagierten sich mit großer Begeiste-
rung. In den Adventswochen bastelten die Kinder mit 
viel Kreativität und Hingabe kleine Gegenstände, die 
sie stolz am Verkaufsstand präsentierten. Von handge-
machten Weihnachtskarten, über liebevoll gestaltete 
Dekorationen, bis hin zu selbstgebackenen Plätzchen 

ς die Vielfalt der angebotenen Produkte war beeindru-
ckend und zog zahlreiche Besucher an. 
 

Die Lehrerinnen sorgten außerdem für den Verkauf 
von Selbstgebackenem und Punsch, dessen Erlös 
ebenfalls dem Verein MOYO e.V. gespendet wurde. 
Besonders erfreulich war die Anwesenheit der Vor-
standsmitglieder des Vereins MOYO e.V., Dr. Stefan 
Schwarz und Martin Schwarz. Sie nutzten die Gelegen-
heit, um den Familien und Interessierten über die 
wertvolle Arbeit des Vereins zu berichten. MOYO en-
gagiert sich seit zehn Jahren für Bildung und soziale 
Projekte in der malawischen Region Mulanje und setzt 
sich dafür ein, die Lebensbedingungen der dortigen 
Bevölkerung zu verbessern. 
 

 
 

Die Weihnachtsaktion war ein voller Erfolg: Insgesamt 
konnten 1163,- Euro an Spenden gesammelt werden. 
Diese Mittel werden für den Bau von Schulbänken ein-
gesetzt, um den dortigen Schülerinnen und Schülern 
eine angenehmere Lernumgebung zu ermöglichen. 
Die Schulfamilie zeigte sich begeistert von der positi-
ven Resonanz und dem großen Zusammenhalt wäh-
rend der Aktion. Die Lehrkräfte lobten das Engage-
ment der Schulkinder und die Unterstützung der El-
tern, die während des Basars großzügig eingekauft 
und tatkräftig geholfen haben. Ohne der großen Spen-
denbereitschaft der Elternschaft und weiterer Besu-
cher, wäre es nicht solch ein erfolgreiches Projekt ge-
worden. Herzlichen DANK! 
 

 
 

Die Grundschule Flachslanden setzt mit dieser Weih-
nachtsaktion ein Zeichen der Solidarität und zeigt, wie 
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wichtig es ist, auch in der Weihnachtszeit an andere zu 
denken. Die Kinder haben nicht nur Freude beim Bas-
teln erlebt, sondern auch gelernt, wie sie durch ihr 
Handeln einen positiven Einfluss auf das Leben ande-
rer Menschen ausüben können.  
 

In den nächsten Monaten soll ein Kontakt mit einer 
Partnerschule entstehen und die Verwendung der 
Spendengelder sichtbar gezeigt werden. Für die Zu-
kunft soll das Projekt alle Seiten bereichern und als 
jährliche Weihnachtsaktion fortgesetzt werden. 
 

Die eigentliche Weihnachtsfeier lebte von den tollen 
Auftritten unserer Schülerinnen und Schüler. Sie hat-
ten ein buntes Programm mit Liedern, Tänzen, Gedich-
ten und Theaterstücken zusammengestellt. 
 

 
 

Ein Highlight für unsere Schulkinder war wieder die 
Bescherung durch den Schulförderverein. Diesmal be-
kamen sie Balance-Materialien, deren Verwendung im 
Sportunterricht getestet und erklärt wird. Ab dem 
Frühjahr werden diese Materialien dann die Hofpause 
unserer Kinder abwechslungsreicher machen. 
 

 
 

Natürlich durfte auch ein großer Dank an alle engagier-
ten Eltern und Helfer nicht fehlen. Besonders Frau 
Reeg, die seit Jahren unsere Schülerbücherei organi-
siert, erhielt neben einem Blumengruß und einem Bü-
chergutschein frenetischen Applaus durch unsere Kin-
ŘŜǊΦ ²ŜƭŎƘ Ŝƛƴ ǎŎƘǀƴŜǎ α²ŜƛƘƴŀŎƘǘǎƎŜǎŎƘŜƴƪάΦ 
 

Stephanie Vogel und Tanja Schleußinger  
im Namen der Schulfamilie 
 

THERESIEN-GYMNASIUM 
ANSBACH 
 

Das Theresien-Gymnasium, Schreibmül-
lerstr. 10, 91522 Ansbach, Wirtschaftswissenschaftli-
ches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit bi-
lingualem Zug und Einführungsklasse, lädt herzlich zu 
einem Infoabend über die Einführungsklasse, am 
Dienstag, 18. Februar 2025, um 19.00 Uhr in unserer 
Aula ein. Die Einführungsklasse führt tüchtige und be-

lastbare Absolventinnen und Absolventen des Mittle-
ren Schulabschlusses in insgesamt drei Jahren zum 
Abitur (uneingeschränkte allgemeine Hochschulreife).  
Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache sind für den 
Einstieg nicht unbedingt nötig. 
 

Auf Ihren und Euren Besuch freuen wir uns. 
 

Ralph Frisch, Oberstudiendirektor 
 

THERESIEN-GYMNASIUM 
ANSBACH 
 

Das Theresien-Gymnasium, Schreibmül-
lerstr. 10, 91522 Ansbach, Wirtschaftswissenschaftli-
ches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit bi-
lingualem Zug und Einführungsklasse, veranstaltet ei-
ƴŜƴ αTag der offenen Türά am Freitag, 21. Februar 
2025, in der Zeit von 14.30 bis 17.00 Uhr. Alle Interes-
senten sind herzlich eingeladen. Zwischen 14.30 und 
16.00 Uhr werden regelmäßig Führungen durch un-
sere Schule in Kleingruppen gestartet. Die Schulleitung 
steht zur Beratung zur Verfügung. Weiterhin informie-
ǊŜƴ ǿƛǊ ǸōŜǊ ǳƴǎŜǊ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘŜǎ tǊƻƧŜƪǘ α.ƭŅǎŜǊπ
ƪƭŀǎǎŜάΣ ŘƛŜ ƻŦŦŜƴŜ DŀƴȊǘŀgesschule und unsere Tab-
let-YƭŀǎǎŜƴΦά 
 

Ralph Frisch, Oberstudiendirektor 
 

Tag der offenen Tür am 
PlatenςGymnasium Ansbach  
 

Naturwissenschaftlich-technologi-
sches und Sprachliches Gymnasium 
Pädagogisches Seminar / Studienseminar für das Lehr-
amt an Gymnasien, Bahnhofplatz 15 91522 Ansbach 
Telefon: 0981 5073 Telefax: 0981 96634 
 

Einladung zum Tag der offenen Tür am Samstag, 22. 
Februar 2025, von 10:00 bis 13:00 Uhr. Alle Interes-
sierten, insbesondere Kinder, die an das Gymnasium 
übertreten wollen, und ihre Eltern sind herzlich dazu 
eingeladen, sich bei einem Rundgang durch die Schule 
über die vielfältigen Angebote unserer Fach-bereiche 
zu informieren. Schulleitung, Lehrerkollegium, Eltern-
beirat und Schülermitverantwortung freuen sich auf 
Ihren Besuch und stehen für Gespräche und Fragen zur 
Verfügung. Unter www.platen-gymnasium.de infor-
mieren wir ebenfalls zum Übertritt an das Platen-Gym-
nasium sowie über die vielfältigen 
Angebote unserer Fachbereiche 
und unser schulisches Leben. Für 
eventuelle Fragen oder Auskünfte 
steht die Schulverwaltung gerne 
auch telefonisch oder per E-Mail zur 
Verfügung.  
 

Jochen Heldmann, Direktor 
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Qualifizierender Abschluss der Mittel-
schule für externe Prüflinge des Schul-
sprengels der Mittelschule Lehrberg 
 

Gymnasiasten, Realschüler und Wirtschaftsschüler, 
die die 9. bzw. 10. Klasse voraussichtlich nicht beste-
hen und bei denen die Gefahr besteht, den mittleren 
Schulabschluss nicht zu erreichen, sollten sich dieser 
besonderen Leistungsfeststellung unterziehen. Für 
Schüler mit insgesamt befriedigenden Noten ist dies 
nicht erforderlich. Bewerber müssen mindestens in 
der 9. Jahrgangsstufe sein. 
 

¶ Die Anmeldung zur Leistungsfeststellung an der 
Mittelschule Lehrberg erfolgt von Montag, 
10.02.2025 bis Freitag, 28.02.2025, Anmeldezei-
ten: Montag bis Mittwoch: 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr, 
Freitag: 8.00 Uhr bis 10.30 Uhr. 

¶ .Ŝƛ ŘŜǊ !ƴƳŜƭŘǳƴƎ ǿŜǊŘŜƴ нр ϵ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜπ
bühren erhoben. 

¶ Verspätete Anmeldungen sind nur in begründeten 
Ausnahmefällen möglich. 

¶ Bei der Anmeldung müssen die gewählten Fächer 
angegeben werden. 

 

Informationen dazu unter www.vs-lehrberg.de 
Am Montag, den 10. Februar 2025 findet um 18:00 
Uhr für Interessenten eine Informationsveranstaltung 
zum qualifizierenden Abschluss der Mittelschule statt. 

Wenn Sie daran teilnehmen möchten, teilen Sie uns 
dies bitte bis 06.02.2025 per mail an sekretariat@vs-
lehrberg.de mit. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Bastian Schimscha, Schulleiter der Grund- und Mittel-
schule Lehrberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir gratulieren 

 

Der Markt Flachslanden gra-
tuliert im Februar 2025:  
 

Zum 90. Geburtstag 

¶ Elise Schmidt, Marktplatz 5  
 

Zum 85. Geburtstag 

¶ Theresia Pauly, Boxau 1 

¶ Ernst Popp, Borsbach 25 

¶ Sonja Hauffe, Nelkenweg 14 

¶ Rudolf Greißl, Birkenfels 2 
 

Standesamtliche Nachrichten 

 

Geburten 
Tom Strauß, Borsbacher Straße 5 A 
 

Eheschließungen 
keine 
Sterbefälle 
Paulina Stöhs, Rosenstraße 7 
Elsa Hofmann, Virnsberg, Schloßstraße 11 
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NorA-Nachrichten 
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Kirchliche Nachrichten 
 

Evang,-Luth. 
Kirchengemeinde 

Flachslanden 
Februar 2025 

 

 
 

Ev.-Luth. Pfarramt Flachslanden 
Pfarrstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/222, Fax: 09829/1439, 
E-Mail: pfarramt.flachslanden@elkb.de  
Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Pfarramtssekretärin Barbara Fleischmann 
Öffnungszeiten im Pfarramt: 
Montag von 8.30 ς 12.30 Uhr, 
Mittwoch von 8.30 ς 12.30 Uhr 
 

Bitte beachten Sie, dass Gottesdienste ab dem 12. Ja-
nuar 2025 (bis auf Ausnahmen) bis voraussichtlich 
Ende März 2025 im Gemeindehaus stattfinden. 
 

Sonntag, 02. Februar, 4. So. n. Epiphanias 
10.30 Uhr GoDi anders in der Kirche mit Pfarrerin Eli-
sabeth Franz-/ƘƭƻǇƛƪ ǳƴŘ ¢ŜŀƳ ¢ƘŜƳŀΥ α¢ŀǳŦŜάΣ ƘŜǊȊπ
liche Einladung zum Mittagessen nach dem Gottes-
dienst im Gemeindehaus 
Donnerstag, 06. Februar 
9.30 - 11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus 
Freitag, 07. Februar 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 09. Februar, 4. So. v. d. Passionszeit 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Gemeinde-
haus mit Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Donnerstag, 13. Februar 
9.30 - 11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus. 
Freitag, 14. Februar 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 16. Februar, Septuagesimä 
9.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche  
Donnerstag, 20. Februar 
9.30 - 11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehau 
Freitag, 21. Februar 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 23. Februar, Sexagesimä 
9.30 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus 
Donnerstag, 27. Februar 
9.30 - 11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehau 
14.30 Uhr Gemeindenachmittag im Gemeindehaus, 
Thema: Lachyoga mit Margit Scheiderer vom Evange-
lischen Bildungswerk in Ansbach 

Freitag, 28. Februar 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 02. März, Estomihi 
19.00 Uhr Abendandacht im Gemeindehaus mit dem 
CVJM Flachslanden 
 

Urlaubs- und Vertretungszeiten Pfarrerin Elisabeth 
Franz-Chlopik 14. - 17.02.2025 und 21. ς 23.02. 2025  
Vertretung: Pfarrer Randolf Herrmann, Weihenzell 

 
 

Kirchliche Nachrichten 
 

Katholische 
Pfarrgemeinde 

 
Februar 2025 

 
 

Kath. Pfarramt Virnsberg 
Schloßgarten 3, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/304, Fax: 09829/1399, 
E-Mail: pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de 
Homepage: www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de 
Pfarrer Dieter Hinz 
Telefon: 0981/86132, Fax: 0981/87834 
Pfarrsekretärin Petra Riedel 
Öffnungszeiten Pfarramt:  
Dienstag und Donnerstag 14:00 Uhr ς 17:00 Uhr 
 

Samstag, 01. Februar 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse mit Kerzensegnung   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 02. Februar Darstellung des Herrn - Licht-
mess 
08:30 Uhr VI Eucharistiefeier mit Kerzensegnung und 
Blasiussegen  
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier  
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
Dienstag, 04. Februar 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier  
Mittwoch, 05. Februar 
18:00 Uhr AN-CK-Kapelle Eucharistiefeier   
Donnerstag, 06. Februar 
16:00 Uhr AN-CK Rosenkranz   
18:00 Uhr UA Eucharistiefeier   
Samstag, 08. Februar 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 09. Februar 5. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr SO Eucharistiefeier  
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   

mailto:pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de
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10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
Mittwoch, 12. Februar 
18:00 Uhr AN-CK-Kapelle Eucharistiefeier  
Donnerstag, 13. Februar 
16:00 Uhr AN-CK Rosenkranz   
18:00 Uhr NE Eucharistiefeier   
Freitag, 14. Februar 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier   
Samstag, 15. Februar 
14:30 Uhr SO Taufe Ben Reutter, Flachslanden   
17:30 Uhr UA Vorabendmesse   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 16. Februar 6. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr VI Eucharistiefeier  
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier  
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
Dienstag, 18. Februar 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier   
Mittwoch, 19. Februar 
18:00 Uhr AN-CK-Kapelle Eucharistiefeier  
Donnerstag, 20. Februar 
16:00 Uhr AN-CK Rosenkranz   
18:00 Uhr UA Eucharistiefeier   
Samstag, 22. Februar 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse  
Sonntag, 23. Februar 7. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr UA Eucharistiefeier  
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
Mittwoch, 26. Februar 
18:00 Uhr AN-CK-Kapelle Requiem für die Verstorbe-
nen des Monats aus Christkönig und St. Ludwig  
Donnerstag, 27. Februar 
16:00 Uhr AN-CK Rosenkranz   
18:00 Uhr NE Eucharistiefeier   
Freitag, 28. Februar 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier   
Samstag, 01. März 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse  
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 02. März 8. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr VI Eucharistiefeier   
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
 

Volkshochschule 
 
 

    Jetzt anmelden! 
 

    Außenstelle 
    Flachslanden 
 
 

Leitung: Ariane Braun 
Anmeldungen und Informationen: Markt Flachslan-
den, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Tel.: (09829) 91 11-14, Fax (09829) 91 11-21,  
E-Mail: poststelle@flachslanden.de  
oder www.vhs-lkr-ansbach.de 
 

C22301 F 
Seltene und vergessene Tomaten ς richtig 
säen und pflegen 
 

Robert Meier 
1 Abend, 11.03.2025 
Dienstag, 19:00 ς 21:00 Uhr 
Grundschule, Schulstr. 2, Mehrzweckraum  
¢ŜƛƭƴŜƘƳŜǊƎŜōǸƘǊΥ ϵ мнΣлл ϵ ȊǳȊǸƎƭΦ ϵ млΣлл  aŀǘŜǊƛπ
alkosten  
 

In diesem Kurs erhalten Sie viele wertvolle Informati-
onen über die Aufzucht und Pflege von Tomaten. An-
schließend werden wir die Theorie in die Praxis umset-
zen und selbst Tomaten säen. Jeder Teilnehmende er-
hält ein Kultursystem mit sechs Kammern, in die er je 
ein Samenkorn säen kann. Hierbei hat er die Möglich-
keit, zwischen Cocktail-, normal großen und Fleischto-
maten zu wählen. Nebenbei beantworte ich Ihre Fra-
gen.  
Sollten Sie für weitere Tomatenpflanzen Material und 
Samen benötigen, können Sie dies im Kurs erwerben. 
Es steht Ihnen eine große Auswahl an exotischen Sa-
men zur Verfügung, die Ihr Nachbar garantiert nicht 
hat. 
 

 

Vereinsnachrichten 
 

Nächster Blutspendetermin 
in Flachslanden 
 

Dienstag, 25.02.2025, 16.45 - bis 20.30 Uhr, 
Mehrzweckhalle, Schulstraße 2 
 

Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren 
Blutspendepass mit. Zumindest aber einen Lichtbild-
ausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führer-
schein). 
 

Blutspendedienst des Bayer. Roten Kreuzes 

 

mailto:poststelle@flachslanden.de
http://www.vhs-lkr-ansbach.de/
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TSV FLACHSLANDEN 1901 e.V.  
 

Am Freitag, dem 14. März 2025, findet im Gasthaus 
"Rose" in Flachslanden um 20.30 Uhr unsere ordentli-
che JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG für das Geschäfts-
jahr 2024 statt. 
 

Alle Mitglieder sind hierzu herzlich eingeladen! 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung, Bekanntgabe der Tagesordnung, To-
tengedenken 

2. Rechenschaftsbericht und 
Jahresrückblick des 1. Vor-
stands 

3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfer und 

Entlastung des Kassiers 
5. Tätigkeitsberichte der Abteilungsleiter (Fußball, 

Tennis, Tischtennis, Leichtathletik, Turnen) 
6. Entlastung der Vorstandschaft durch die Versamm-

lung 
7. Ehrungen 
8. Wünsche und Anträge 
 

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung vom März 
2024 liegt zur Einsichtnahme auf! 
 

TSV Flachslanden 1901 e.V., Die Vorstandschaft 
 
 

EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVER-
SAMMLUNG 2025 
 

Unsere Jahreshauptversammlung findet am Samstag, 
den 15. Februar 2025 im Gasthaus Rose statt. Beginn 
ist 19.00 Uhr. 
 

Tagesordnung 
 

1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2) Verstorbenengedenken 
3) Jahresrückblick und Berichte 

a) 1.Vorstand 
b) Gewässerwart 
c) Kassier 
d) Jugendwart 

4) Entlastung der Verwaltung 
5) Vorstellung: Angelflix App und Software 
6) Wünsche und Anträge 
7) Ausgabe der Erlaubnisscheine 
 

Anträge müssen bis 05.02.2025 schriftlich beim Vor-
stand eingehen. Das Protokoll der letzten Jahres-
hauptversammlung liegt zur Einsichtnahme auf. 
 

Mit der Bitte um zahlreiches Erscheinen 
 

der Vorstand und die Verwaltung der Angelfreunde 
Flachslanden 
 

Kolpingsfamilie Virnsberg 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung am Sonntag, 
02.02.2025 um 15.00 Uhr im Pfarrzentrum Virnsberg. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Geistliches Wort 
3. Bericht des Vorstands 
4. Kassenbericht ς Kassenprüfer ς Entlastung des Kas-

siers und der Vorstandschaft 
5. Programm 2025 
6. Verschiedenes -Wünsche ς Anträge 
 
Irene Eisemann, 1. Vorsitzende 
 
 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER 
BLASKAPELLE VIRNSBERG E.V. 
 

Am Mittwoch, den 26. Februar 2025 findet im Gast-
Ƙŀǳǎ α½ǳƳ YǊŜǳȊά in Virnsberg die Jahreshauptver-
sammlung der Blaskapelle Virnsberg e.V. statt. 
Beginn: 20 Uhr 
 

Tagesordnung 
 

1) Bericht der Vorstandschaft 
2) Bericht des Kassenwarts 
3) Bericht der Kassenprüfer und Entlast-

ung des Kassenwarts 
4) Entlastung der Vorstandschaft 
5) Ehrungen 
6) Sonstiges, Wünsche und Anträge 
 

Hierzu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 
 

Die Vorstandschaft 
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Forstbetriebsgemeinschaft  
Ansbach-Fürth e. V.  
 

Am Montag, 17.02.2025 findet im Gasthof Rose die 
Untergruppenversammlung der Forstbetriebsgemein-
schaft Ansbach-Fürth e. V. statt. Beginn ist um 19:30 
Uhr. 
 

Stefan Binder 
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Veranstaltungskalender 
 

Februar 
02. Feb. 14:00 Uhr 
 Krieger- und Soldatenverein Virnsberg 
 Jahreshauptversammlung, Gasthaus Zum 
 Kreuz, Virnsberg 
02. Feb. 15:00 Uhr 
 Kolpingfamilie Virnsberg 
 Jahreshauptversammlung, Pfarrzentrum 
 Virnsberg 
03. Feb. 19:30 Uhr 
 Gesangverein 1864 Flachslanden e. V. 
 Jahreshauptversammlung, Evang. Gemeinde
 haus Flachslanden 
05. Feb. 11:30 Uhr 
 Rentner-Pensionisten- und Witwenbund 
 aƻƴŀǘǎǘǊŜŦŦŜƴΣ DŀǎǘƘŀǳǎ α½ǳƳ YǊŜǳȊάΣ  Virns-
 berg 
05. Feb. 20:00 Uhr 
 Imkerverein Flachslanden 
 Imkerstammtisch, Gasthof Rose 
06. Feb. 19:30 Uhr 
 Hegegemeinschaft Flachslanden 
 Monatsversammlung, Gasthof Rose 
06. Feb. 19:30 Uhr  
 SPD OV Obere Rezat 
 Stammtisch, Gasthaus A. Kerschbaum, Ober-

dachstetten 
07. Feb. 19:30 Uhr 
 FFW Kettenhöfstetten 
 DŜƴŜǊŀƭǾŜǊǎŀƳƳƭǳƴƎΣ DŀǎǘƘŀǳǎ α½ǳƳ 
 {ŎƘƳƛŜŘάΣ YŜǘǘŜƴƘǀŦǎǘŜǘǘŜƴ 
13. Feb. 14:00 Uhr 

VdK Flachslanden 
Kaffee-/Spielenachmittag, Gasthaus Eisen-
bahn, Rosenbach 

14. Feb. 19:00 Uhr 
 Kindergartenförderverein  
 Jahreshauptversammlung, Gasthof Rose 
15 Feb. 19:00 Uhr 
 Angelfreunde Flachslanden  
 Jahreshauptversammlung, Gasthof Rose 
16. Feb. 13:00 Uhr 

Heimatverein Flachslanden 
Besuch von Schloss und Kirche Unter-
schwaningen, Treffpunkt Marktplatz Flachsl. 

17. Feb. 19:30 Uhr 
 Forstbetriebsgem. Ansbach-Fürth e. V. 
 Untergruppenversammlung, Gasthof Rose 
25. Feb. 14:00 ς 16:00 Uhr 
 Caritas-Tagespflege Flachslanden 
 Kaffeeklatsch 
25. Feb. 16:45 ς 20:30 Uhr 
 Bayerisches Rotes Kreuz 
 Blutspenden, Mehrzweckhalle Flachslanden 


